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PRESSEINFORMATION Mainz, September 2022 

 

Die Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz (SBK) informiert: 
 

Rentenerhöhung – gut oder schlecht: Wer muss Steuern zahlen? 

Auf die erfreuliche Nachricht der Rentenerhöhung in diesem Jahr folgt bei vielen Rentnern 

die Besorgnis: Muss ich nun eine Steuererklärung abgeben und meine Rente künftig 

versteuern? Tatsächlich ist es so, dass gleichzeitig mit der Rente auch der Grundfreibetrag 

angehoben wurde, und zwar rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres, wie die 

Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz (SBK) erinnert. „Dadurch rutschen weit weniger 

Rentner erstmals in eine diesbezügliche Steuerpflicht als befürchtet“, beruhigt 

Kammerpräsident Walter Sesterhenn. „Im Gegenteil: Da der Grundfreibetrag rechnerisch 

höher steigt als die Rente, fallen einige aus dieser Pflicht sogar wieder heraus.“ Für dieses 

Jahr dürfen Rentner Einnahmen von bis zu 862,25 Euro monatlich steuerfrei behalten, also 

10.347 Euro pro Jahr (alt: 9.744 Euro). Darüberliegende Einnahmen müssen versteuert 

werden, sofern sie den individuellen Rentenfreibetrag übersteigen. 

Doch auch dann bedeutet die Pflicht zur Steuererklärung noch nicht zwingend, dass am 

Ende auch wirklich Geld an das Finanzamt fließen muss. „Wie alle anderen 

Steuerpflichtigen, können auch Rentner etliche ihrer Ausgaben steuerlich geltend machen“, 

erklärt Sesterhenn. Beispielsweise könnten Aufwendungen für Versicherungen, 

Pflegeleistungen, Zahnersatz und Medikamente in der Steuererklärung angegeben werden, 

ebenso haushaltsnahe Dienstleistungen wie Reinigung, Handwerkerdienste oder 

Gartenarbeiten mit bis zu 20 Prozent der Arbeitskosten. Auch Spenden und 

Mitgliedsbeiträge für gemeinnützige Vereine zählen dazu. 

Erst wenn die Einnahmen nach diesen abzugsfähigen Ausgaben den Grundfreibetrag noch 

übersteigen, werden wirklich Steuern fällig. Der Grundfreibetrag wird als Existenzminimum 

angesehen und bleibt daher grundsätzlich steuerfrei. Tipp des Kammerpräsidenten: „Belege 

sammeln und Pauschalen nutzen! Auch für Rentner werden pauschal 102 Euro 

Werbungskosten und 36 Euro Sonderausgaben angenommen. Zudem kann seit 2021 schon 
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ab einem Grad der Behinderung von 20 Prozent ein Behindertenpauschbetrag mit angesetzt 

werden.“ Haushaltsnahe Dienstleistungen sollten immer per Überweisung, niemals in bar 

bezahlt werden. Nur so können die Kosten später auch dem Finanzamt nachgewiesen 

werden. 

Genau aufpassen muss, wer zusätzlich zur gesetzlichen Rente weitere steuerpflichtige 

Einnahmen erzielt, etwa Miet- oder Pachteinnahmen, unversteuerte Kapitaleinkünfte, 

Hinterbliebenenrente oder Lohnzahlungen. Hier kann der Grundfreibetrag schnell 

überschritten werden. 


